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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 305 S
12. 03. 13

Mitteilung des Senats vom 12. März 2013

Ortsgesetz  zur  Änderung  der  Verordnung  über  die  Neuordnung  der  stadtbremi-
schen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft den Entwurf des Gesetzes „Ortsgesetz
zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwal-
tungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter“ mit der Bitte um
Beschlussfassung.

Der Gesetzentwurf wird vorgelegt, um der veränderten Bevölkerungszahl im Orts-
teil Oberneuland Rechnung zu tragen. Der Ortsteil Oberneuland wird mit dem Ge-
setzentwurf in den Rang eines Stadtteils gehoben.

Ortsgesetz zur Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbre-
mischen Verwaltungsbezirke und des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft beschlossene Orts-
gesetz:

Artikel 1

Änderung der Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen
Verwaltungsbezirke

Die Verordnung über die Neuordnung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke vom
23. Februar 1951 (SaBremR 2011-b-2), die zuletzt durch Artikel 1 des Ortsgesetzes
vom 24. März 2009 (Brem.GBl. S. 93) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird aufgehoben.

2. § 4a wird § 4.

3. Die §§ 5 und 6 werden aufgehoben.

4. § 7 wird § 5.

5. § 8 wird § 6 und Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 werden aufgehoben.

6. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) Abschnitt B Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa) In der Spalte Ortsteile wird die Angabe „361 Oberneuland“ gestrichen.

bb) In der Spalte Stadtteile wird nach der Angabe „34 Horn-Lehe“ die An-
gabe „36 Oberneuland“ eingefügt.

b) In Abschnitt D Nummer 3 werden die Wörter „(361) Ortsteil Oberneuland“
durch die Wörter „(36) Stadtteil Oberneuland“ ersetzt und nach den Wör-
tern „Horn und Neue Vahr, im S“ das Wort „durch“ eingefügt.

Artikel 2

Änderung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter

Das Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter vom 2. Februar 2010 (Brem.GBl. S. 130 –
2011-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Ortsgesetzes vom 27. März 2012 (Brem.GBl.
S. 133) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. § 1 Absatz 1 Nummer 12 erhält folgende Fassung:

„12. Stadtteil Oberneuland“

2. § 38 wird aufgehoben.

3. § 39 wird § 38.
Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.


